
Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Wasserrecht; 

Gewässerausbau zur Moorrenaturierung „Batzhainzenmoos“ in Rettenberg  

Antragsteller: Landschaftspflegeverband Oberallgäu-Kempten e.V., Promenadenstr. 9, 87527 Sonth-

ofen 

 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

Der Landschaftspflegeverband Oberallgäu-Kempten e.V. beantragte beim Landratsamt Oberallgäu, Abteilung 

Wasserrecht, mit Antrag vom 17.05.2024 die Genehmigung für die Moorrenaturierung Batzhainzenmoos in Ret-

tenberg. 

 

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. § 68 WHG durch. Die allgemeine Vorprü-

fung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1  i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht er-

forderlich ist. 

 

Das Batzhainzenmoss wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch bäuerlichen Torfstich in großen 

Bereichen abgetorft und durch die Anlage eines großflächig wirksamen Entwässerungsgrabensystems ent-

wässert. Einige dieser Gräben sind bereits über die letzten Jahrzehnte verlandet, viele sind jedoch noch immer 

wirksam. Der Landschaftspflegeverband Oberallgäu-Kempten e.V. plant nun insbesondere um dem Trocken-

fallen des Torfes entgegenzuwirken die Einbringung von sieben Dammbauwerken auf Flur Nr. 1161/1, Gemar-

kung Vorderburg (hier betroffen ist der Igelsbach, welcher einen Zufluss zur Wertacher Starzlach darstellt), die 

Moorrenaturierung des Batzhainzenmoos. Dies soll helfen den verursachten Kohlenstoffdioxidausstoß zu mi-

nimieren. 

 

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung keine zusätzlichen Erkenntnisse. Es ist daher keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die 

maßgeblichen Unterlagen zur Entscheidung können beim Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, 

eingesehen werden. 

 

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht selbstständig an-

fechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 

 

Gez. Justin Martin 

 

 

 

 


